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RS OGH 1953/7/2 1Ob402/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1953

Norm

ABGB §1438 Ce

AHG 1945 §5 ff

JN §1

WarenverkehrsbüroG §1

WarenverkehrsbüroG §3

Rechtssatz

Für die dem vom Warenverkehrsbüro im ordentlichen Rechtsweg geltend gemachten Anspruch auf Bezahlung

rückständiger Genehmigungsgebühr entgegengehaltene Gegenforderung auf Rückerstattung zuviel einbehaltene

Abschöpfungsbeträge ist ebenfalls der ordentliche Rechtsweg zulässig.
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